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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)385
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 27. Januar 2011
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 07. Februar 2011 zum

a) Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus Kurth, Josef Philip Winkler, Fritz Kuhn, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung des Asylbewerberleistungsgesetzes (BT-Drs.:
17/1428)

b) Antrag der Abgeordneten Ulla Jelpke, Matthias W. Birkwald, Dr. Martina Bunge, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Menschenwürdiges Existenzminimum für alle – Asylbewerberleistungsgesetz abschaffen
(BT-Drs.: 17/4424)

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflge e.V.

Die in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege (BAGFW) zusammengeschlossenen
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtsverbände be-
danken sich für die Gelegenheit, in der Anhörung
des Ausschusses für Soziales und Arbeit im Deut-
schen Bundestag zum „Entwurf eines Gesetzes zur
Aufhebung des Asylbewerberleistungsgesetzes“ der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und zum An-
trag „Menschenwürdiges Existenzminimum für alle
– Asylbewerberleistungsgesetz abschaffen“ der Frak-
tion DIE LINKE Stellung nehmen zu können und be-
grüßen diese Initiativen zur Aufhebung des Asylbe-
werberleistungsgesetzes ausdrücklich.

BAGFW setzt sich für eine Aufhebung des Asylbe-
werberleistungsgesetzes ein

Seit der Verabschiedung des Asylbewerberleistungs-
gesetzes (AsylbLG) im Jahr 1993 haben die in der
BAGFW zusammengeschlossenen Verbände immer
wieder wesentliche Kernpunkte des Gesetzes kriti-
siert und sich insgesamt für eine Aufhebung des
Asylbewerberleistungsgesetzes ausgesprochen. Die
BAGFW hat Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit
des Gesetzes geäußert1 und deutlich gemacht, warum
das AsylbLG die soziale Ausgrenzung und Stigmati-
sierung von Asylsuchenden und sonstigen Leis-

1 Zuletzt mit der Stellungnahme der BAGFW v. 28.04.2009
zur Bundestagsanhörung am 4. Mai 2009 (BT-Dr.
16/10837).

tungsberechtigten fördert. Zentrale Kritikpunkte wa-
ren und sind dabei die Höhe der Leistungen, die
Einbeziehung immer weiterer Personenkreise in das
AsylblG, die Verlängerung des Zeitrahmens von ei-
nem auf vier Jahre, in denen die betroffenen Perso-
nen lediglich abgesenkte Leistungen erhalten, sowie
das Sachleistungsprinzip. Die BAGFW knüpft ihre
Einschätzungen an die Erfahrungen der Verbände
aus der Beratung und Betreuung von Flüchtlingen.

Im Folgenden werden die aus Sicht der BAGFW
wichtigsten Kritikpunkte am AsylbLG angesprochen
und ergänzend auf ausführlichere Stellungnahmen
der BAGFW oder der in ihr zusammengeschlossenen
Verbände verwiesen.

1. Das Asylbewerberleistungsgesetz verstößt ge-
gen das Grundgesetz

Die seit vielen Jahren währende Diskussion über die
Verfassungsmäßigkeit des AsylbLG hat durch das
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 9.02.2010
über die Regelsätze nach dem Zweiten Sozialgesetz-
buch (SGB II) und der Definition eines sozio-
kulturellen Existenzminimums neuen Aufwind be-
kommen. Mit diesem Urteil hat das Bundesverfas-
sungsgericht einen aus Artikel 1 Absatz 1 und Arti-
kel 20 Absatz 1 Grundgesetz (GG) abgeleiteten An-
spruch für Hilfebedürftige auf Gewährleistung eines
menschenwürdigen Existenzminimums dargelegt.
Dieses Grundrecht soll neben der physischen Exis-
tenz auch ein Mindestmaß an Teilhabe am gesell-
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schaftlichen, kulturellen und politischen Leben si-
chern. Den Gesetzgeber trifft die Pflicht, dieses
Grundrecht zu konkretisieren und fortlaufend zu ak-
tualisieren.
Das vom Bundesverfassungsgericht statuierte Grund-
recht auf Sicherung eines menschenwürdigen Exis-
tenzminimums gilt für alle Menschen unabhängig
von ihrer Herkunft und ihrem Aufenthaltsstatus.
Denn Grundlage dieses Anspruchs ist Artikel 1 Ab-
satz 1 GG, "die Würde des Menschen ist unantast-
bar". Art.1 GG hat als Menschenrecht universale Gel-
tung.
Das AsylbLG gewährt Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts und ist in diesem Punkt mit dem
SGB II vergleichbar. Daher lassen sich die folgenden
Grundsätze des Urteils auf das AsylbLG übertragen:
Der Leistungsanspruch muss gesetzlich festgelegt
und darf nicht evident zu niedrig sein. Die im Ge-
setzgebungsverfahren eingesetzten Methoden zur
Bedarfsberechnung und Berechnungsschritte müssen
sachgerecht sein und sind nachvollziehbar offen zu
legen und es muss ein entsprechendes Verfahren zur
regelmäßigen Anpassung der Leistungen geben.
Auch sind die Bedarfe von Kindern in den Regelleis-
tungen eigenständig zu berücksichtigen. All diese
Kriterien erfüllen die Leistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz nicht, so dass dieses zumin-
dest in seiner jetzigen Form gegen Art. 1 i.V.m. Art.
20 GG verstößt. Denn die Regelsätze des Asylbewer-
berleistungsgesetzes waren von Anfang an nur ge-
schätzt und nie am tatsächlichen Bedarf der Leis-
tungsberechtigten orientiert. Die Reduzierung ge-
genüber den allgemeinen Sozialleistungen sollte
vielmehr ausschließlich dem Abbau von Zuwande-
rungsanreizen dienen. Darüber hinaus wurden sie
seit Inkrafttreten des Gesetzes entgegen einer ent-
sprechenden Vorgabe in § 3 Absatz 3 AsylbLG nicht
mehr angepasst, obwohl die allgemeine Preissteige-
rungsrate seit 1993 über 20% beträgt.

Die Ungleichbehandlung von Leistungsberechtigten
nach dem SGB II/XII und dem AsylbLG dürfte au-
ßerdem auch im Sinne des Grundgesetzes nicht zu
rechtfertigen sein. Denn bestimmte Gruppen von
Ausländer/innen hier ungleich zu behandeln, ist
zwar grundsätzlich zulässig, unterliegt aber engen
Grenzen, wobei sachfremde Erwägungen keine Rolle
spielen dürfen. Der Ausschluss bestimmter Auslän-
dergruppen von bestimmten sozialen Leistungen,
um damit Zuwanderungsanreize abzubauen, ist aber
eine solche sachfremde Erwägung. Dass die Höhe
sozialer Leistungen Einfluss auf das Zuwanderungs-
verhalten hat, ist durch nichts belegt. Ein Absenken
sozialer Leistungen mit dieser Begründung ist somit
ungeeignet, den Regelungszweck zu erreichen und
benachteiligt Ausländer/innen, die bereits legal in
Deutschland leben, unangemessen. Auch die Be-
gründung, ein Verzicht auf Leistungen zur Teilhabe
am kulturellen und sozialen Leben sei für den kur-
zen Zeitraum des Asylverfahrens zumutbar, trägt
nicht. Zum einen kann bei einer Bezugsdauer von 4
Jahren nicht von einem kurzen Zeitraum die Rede
sein. Zum anderen verfügen die Betroffenen teilwei-
se über Aufenthaltstitel, die eine Aufenthaltsverfes-
tigung vorsehen. Diese Personen werden gegenüber
anderen Ausländer/innen mit befristeten Aufent-
haltstiteln somit ohne Rechtfertigung benachteiligt.

Auf die ausführliche Stellungnahme des Deutschen
Caritasverbandes zu diesem Thema an das Bundes-
verfassungsgericht, welchem sich die BAGFW voll
inhaltlich anschließt, wird an dieser Stelle verwie-
sen.2

2. Die eingeschränkte Gesundheitsversorgung des
AsylbLG verstößt gegen Europa- und Men-
schenrechte

Die Vorgaben der Richtlinie 2003/9/EG des Rates
vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von Mindest-
normen für die Aufnahme von Asylbewerbern in
den Mitgliedstaaten wurden mit dem Gesetz zur
Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtli-
nien der Europäischen Union nicht hinreichend um-
gesetzt. Zum einen ist die Reduzierung der medizi-
nischen Versorgung in § 4 AsylbLG auf „akute Er-
krankungen sowie Schmerzzustände“ sowie
Schwangerschaftsvorsorge und Geburtshilfe zumin-
dest im Hinblick auf besonders bedürftige Personen,
Minderjährige und Opfer von Folter und Gewalt
nicht zulässig (Art. 15 Absatz 2, Art. 18 Abs. 2, Art.
20 der Richtlinie). Zum anderen verstoßen die Rege-
lungen auch gegen das in mehreren menschenrecht-
lichen Übereinkommen anerkannte Recht auf Ge-
sundheit. Genannt sei hier nur der Internationale
Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rech-
te, an den die Bundesrepublik Deutschland seit 1976
(BGBl. 1973 II, 1569) vertraglich gebunden ist. Das
Recht auf Gesundheit eröffnet den Zugang zur ge-
sellschaftlichen Infrastruktur der Gesundheitsver-
sorgung. Dieser Schutz ist nicht auf Notfallbehand-
lungen beschränkt, sondern umfasst auch prophylak-
tische, diagnostische und therapeutische Maßnah-
men gesundheitlicher Versorgung.3

Folge der Beschränkung der medizinischen Versor-
gung sind Fälle wie der eines kriegsverletzten Man-
nes aus dem Irak, der unter der Geltung des AsylbLG
vier Jahre lang nicht die – scheinbar kostenaufwän-
digere – Operation an der Hüfte erhielt, da sich die
Schmerzen mit Schmerzmitteln lindern ließen. Als
dann die medizinische Versorgung über die Kran-
kenversicherung möglich war, konnte der Mann nur
mit viel höheren Kosten operiert werden, weil der
Hüftschaden bereits vorangeschritten war. In einem
anderen Fall wurde die von Kieferorthopäden als
notwendige erachtete kieferorthopädische Behand-
lung eines 13-jährigen Mädchens nicht genehmigt,
da es sich nicht um eine akute Erkrankung oder ei-
nen Schmerzustand handelte. Vier Jahre später ist
die Fehlstellung verstärkt, das Gebiss fester, die Be-
handlung schmerzhafter, länger und teurer.

Ob eine medizinische Behandlung erforderlich ist
oder nicht, sollen die Mitarbeitenden der Sozialäm-
ter entscheiden, ohne dass sie entsprechende medi-
zinische Kenntnisse haben. In der Praxis leiten sie
die Frage häufig an die Gesundheitsämter weiter.
Dadurch wird das Verfahren wieder verlängert und
die Behandlung weiter verzögert. Es kommt auch

2 Stellungnahme des Deutschen Caritasverbandes e.V. als
sachkundiger Dritter nach § 27 a BVerfGG in dem Verfah-
ren 1 BvL 10/10 vom 29. November 2010.
3 Deutsches Institut für Menschenrechte: Frauen, Männer
und Kinder ohne Papiere in Deutschland – ihr Recht auf
Gesundheit, 2008, S. 12, 19f m.w.N.
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immer wieder zu Problemen bei der Übernahme von
Fahrtkosten und der Kosten für Dolmetscher. Diese
werden nämlich nicht von allen Sozialämtern als
notwendige Leistungen zur Besserung der Krankheit
angesehen.

3. Das Sachleistungsprinzip ist diskriminierend,
integrationsfeindlich und verstößt gegen die
Menschenwürde

Es ist gerade das Sachleistungsprinzip, das sich im
Lebensalltag Asylsuchender in Deutschland als in-
tegrationsfeindlich, weil stigmatisierend und als ih-
ren Sonderstatus verfestigend erwiesen hat. Die Be-
troffenen sind in ihrer persönlichen Lebensgestal-
tung stark eingeschränkt. Die dauerhafte Versorgung
mit Sachleistungen beeinträchtigt die Lebenspla-
nung und das Selbstbestimmungsrecht von An-
spruchsberechtigten in erheblichem Maße. Das Sach-
leistungsprinzip verletzt die Würde von Menschen,
schränkt die persönliche Freiheit der Betroffenen
unverhältnismäßig ein und stellt damit aus Sicht der
BAGFW einen Eingriff in elementare Grundrechte
dar. Die Gewährung gekürzter Leistungen gemäß
AsylbLG sowie insbesondere die Gewährung von
Sachleistungen verschärfen die ohnehin schwierige
psychosoziale Lage der Betroffenen, da diese über
Nahrung und Bekleidung als wesentliche Aspekte
von Menschenwürde im Alltag faktisch nicht selbst
entscheiden können. Bei der Umsetzung des Sach-
leistungsprinzips gibt es trotz großer regionaler Un-
terschiede zentrale, grundsätzliche Probleme, die
uns aus vielen Regionen Deutschlands bekannt sind.
Hierbei sind die verschiedenen Formen des Sach-
leistungsprinzips, nämlich die Unterbringung in
Sammelunterkünften, Wertgutscheine bzw. Ausgabe
von Naturalien (Essenspakete) etc. zu unterschei-
den. Bei Lebensmitteln / Essenspaketen führen man-
gelnde Qualität, Frische und Vielfalt der gewährten
Nahrungsmittel zu Beschwerden. Teilweise erhalten
die Anspruchsberechtigten Nahrungsmittel, deren
Verfallsdatum unmittelbar bevorsteht oder bereits
abgelaufen ist. Auf Unverträglichkeiten und kultu-
relle Besonderheiten wird oftmals keine Rücksicht
genommen und des Öfteren auch für Muslime
Schweine- statt z.B. Lammfleisch geliefert. Viele
Probleme werden durch die Lage und Art der Unter-
bringung noch verschärft. So haben die Betroffenen
oftmals Probleme, für die Essens- oder Kleidungs-
gutscheine vor Ort die passende Ware zu erhalten
und müssen nicht erstattete Fahrtkosten in Kauf
nehmen, um einkaufen zu können. Der Einkauf
selbst ist für viele entwürdigend und stigmatisie-
rend, da die Gutscheine oftmals nicht anerkannt
werden, Rückgeld nicht oder nur bis max. 10 % des
Einkaufswertes erstattet wird und der Käufer somit
oft im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht.

Auf die ausführliche Stellungnahme der BAGFW
zum Sachleistungsprinzip, die wir ebenfalls beifü-
gen, wird an dieser Stelle ausdrücklich hingewie-
sen.4

4 Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege e.V. (BAGFW) zum Sachleistungsprinzip
im Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) v. 15.12.2010.

4. Höhe und Dauer des Bezugs von reduzierten
Leistungen fördern Armut und verhindern In-
tegration

Die im AsylbLG enthaltenen Regelsätze gelten seit
ihrer Einführung im Jahre 1993 unverändert. Eine
Anpassung an die im selben Zeitraum um etwa 20%
gestiegenen Lebenshaltungskosten hat nicht stattge-
funden. Die Regelsätze liegen mittlerweile um 36%
unter dem in SGB II und SGB XII festgesetzten Exis-
tenzminimum. Kinder im Alter von 6 Jahren haben
mit 132,93 Euro lediglich einen Anspruch auf 53%
des Regelsatzes eines gleichaltrigen Kindes nach
dem SGB II (251,00 €). Von den zusätzlichen Leis-
tungen des ab Januar 2011 geltenden „Bildungspa-
kets“ in Form von Zuschüssen zu Schulessen,
Sportvereinen, Musikschulen oder Nachhilfe-
Institute als besonderer kinderspezifischer Bedarf
sind die Kinder unter dem Asylbewerberleistungsge-
setz vollkommen ausgeschlossen.

Die Bundesregierung hat diesen niedrigen Leistungs-
satz damit gerechtfertigt, die Anspruchsberechtigten
hätten aufgrund ihrer unklaren Aufenthaltsperspek-
tive keinen sozialen Integrationsbedarf. Seinerzeit
sollte das Leistungsrecht auf die Bedürfnisse eines in
der Regel nur kurzen vorübergehenden Aufenthalts
abstellen, beschränkt auf die Dauer der Durchfüh-
rung des Asylverfahrens. Tatsächlich beträgt die
durchschnittliche Bezugsdauer von Leistungen nach
dem AsylblG mittlerweile ca. drei Jahre. Betroffen
sind keineswegs nur Personen während der Dauer
des Asylverfahrens, sondern auch Bürgerkriegs-
flüchtlinge nach § 23 Absatz 1 AufenthG, Menschen
mit einer humanitären Aufenthaltserlaubnis nach §
24 und § 25 Absatz 4 Satz 1, 4a und 5 AufenthG oder
einer Duldung nach § 60a AufenthG und ihre jewei-
ligen Angehörigen. Menschen mit einer Aufenthalts-
erlaubnis aus den zuvor genannten Gründen können
nach sieben Jahren eine Niederlassungserlaubnis er-
halten. Aber auch bei Asylsuchenden und Gedulde-
ten ist die Annahme eines kurzfristigen Aufenthalts
meist unzutreffend, im Jahr 2009 lebten 63,6 % der
Geduldeten bereits seit mehr als sechs Jahren in
Deutschland. Für die meisten Personen handelt es
sich also nicht um einen vorübergehenden, kurzen
und absehbaren Zeitraum, sondern um einen Zu-
stand von erheblicher Dauer – mindestens vier Jahre
– in dem sie niedrigere Leistungen als andere Sozi-
alhilfeempfänger erhalten. Im November 2008 hat
das Bundessozialgericht den Fall einer Kosovarin
mit ihrer Tochter entschieden, die 1992 nach
Deutschland eingereist ist und seitdem nur Leistun-
gen nach dem AsylbLG erhalten hat5.

Die hier beschriebene äußerst prekäre Lage von Leis-
tungsempfängern nach dem AsylbLG, verbunden mit
dem sehr eingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt
und der ausländerrechtlichen Residenzpflicht hat
für die Integration der Betroffenen und ihrer Fami-

5 Über die Fragen der Anspruchseinschränkung gem. § 1a
und der Verlängerung des Leistungsbezuges nach AsylblG
gem. § 2 Abs. 1 des Gesetzes muss das Sozialamt über
Sachverhalte Entscheidungen fällen, die eigentlich in das
Ressort der Ausländerbehörden fallen (Mitwirkungspflicht
bei der Passbeschaffung, Dauer des Aufenthaltes rechts-
missbräuchlich selbst beeinflusst).



Ausschussdrucksache 17(11)385 Ausschuss für Arbeit und Soziales

4

lien verheerende Folgen. In Bezug von Leistungen
nach dem AsylbLG lebende Menschen sind somit
nicht nur durch materielle Armut von der Teilhabe
an der Gesellschaft ausgegrenzt, sondern zusätzlich
durch die immanenten Begleiterscheinungen und
Risiken von Armut mit psychischen, gesundheitli-
chen und sozialen Auswirkungen betroffen. Die
Bundesregierung selbst schreibt im 3. Armuts- und
Reichtumsbericht der Bundesregierung vom Juli
2008 "Dauerhafte Abhängigkeit von staatlicher Für-
sorge führt zur Verfestigung von Armut – teilweise
über Generationen hinweg – und muss vermieden
werden." (ebenda S.2). Fatalerweise gilt dies Ziel
aber nicht für den Personenkreis des §1 AsylbLG, da
im AsylbLG keine Leistungen zur Arbeitsmarktinteg-
ration / Eingliederungshilfen vorgesehen sind und
die Maßnahmen des SGB XII ausgeschlossen sind,
obwohl es sich keineswegs um kurzfristige Bezugs-
zeiten handelt. Die gesamten Erscheinungen und
Folgen des AsylbLG konterkarieren somit die politi-
schen Ziele der Armutsbekämpfung und Inklusion
der Gesellschaft. Das kann nicht im Sinne der sonst
proklamierten und engagierten Integrationspolitik
der Bundesregierung sein.

Besonders betroffen sind auch hier Kinder und Ju-
gendliche. Häufig sprechen sie nach wenigen Jahren
perfekt die deutsche Sprache, werden aber dadurch
in der Schule ausgegrenzt, dass sie an schulischen
Unternehmungen außerhalb des Unterrichts (Kino,
Theater, Museum etc.) nicht teilnehmen können. Das

den Familien zustehende Bargeld reicht dafür nicht
aus. Aufgrund der fehlenden finanziellen Mittel sind
manchmal die Schulmaterialien nicht vollständig
und die Kleidung ist sichtlich abgetragen. Eine Frei-
zeitgestaltung mit anderen Kindern ist fast völlig
ausgeschlossen, da auch diese immer mit Kosten –
und seien es nur die Fahrtkosten – verbunden ist.
Die Kinder geraten unverschuldet in psychisch be-
lastende Situationen.

Fazit:

Die Bundesregierung hat mittlerweile selbst einge-
räumt, dass die Festsetzung der Leistungssätze im
AsylblG nicht den Anforderungen des Urteils des
Bundesverfassungsgerichts vom 9. Februar 2010
entspricht. Mit anderen Worten: Das AsylbLG in
seiner jetzigen Fassung ist verfassungswidrig. Im
Hinblick auf die weit reichenden Folgen, die die
eingeschränkten Leistungen, das Sachleistungsprin-
zip und die unzureichende Gesundheitsfürsorge im
Zusammenspiel mit ausländerrechtlicher Residenz-
pflicht und sehr eingeschränktem Arbeitsmarktzu-
gang für die Betroffene hat, sprechen sich die in der
BAGFW zusammengeschlossenen Verbände der
Freien Wohlfahrtspflege nachdrücklich für eine
vollständige Aufhebung des Asylbewerberleistungs-
gesetzes aus. Allein die Anpassung der Regelsätze
reicht nicht aus, um langfristige gesundheitliche,
psychische und soziale Nachteile von den Betroffe-
nen abzuwenden.
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Anlage

Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege e.V. (BAGFW) zum Sach-
leistungsprinzip im Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylbLG)

Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und FDP für die
17. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages
wurde vereinbart, das Asylbewerberleistungsgesetz
im Hinblick auf das Sachleistungsprinzip zu evalu-
ieren. Die BAGFW bedankt sich für die Gelegenheit,
die Erfahrungen der Wohlfahrtsverbände mit dem
Sachleistungsprinzip dem BMAS mit der folgenden
Stellungnahme darlegen zu können. Wir haben dazu
eine Umfrage zu den Erfahrungen in unseren Ein-
richtungen durchgeführt und die Ergebnisse ausge-
wertet.

Die in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege (BAGFW) zusammengeschlossenen
Wohlfahrtsverbände haben seit der Verabschiedung
des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) im
Jahre 1993 das Gesetz grundsätzlich abgelehnt und
in seinen Kernpunkten kritisiert. Insbesondere wur-
den Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Geset-
zes geäußert und deutlich gemacht, warum das
AsylbLG die soziale Ausgrenzung und Stigmatisie-
rung der Flüchtlinge fördert. Zentrale Kritikpunkte
waren dabei die Höhe der Leistungen, der Einbezug
immer weiterer Personenkreise in das AsylblG, die
sukzessive Verlängerung der Bezugsdauer von ein
auf vier Jahre

6
, in denen die betroffenen Flüchtlinge

lediglich die abgesenkten Leistungen nach §3
AsylblG erhalten sowie das Sachleistungsprinzip.

Die im AsylbLG enthaltenen Regelsätze gelten seit
ihrer Einführung im Jahre 1993 unverändert. Eine
Anpassung an die im selben Zeitraum um etwa 25%
gestiegenen Lebenshaltungskosten hat nie stattge-
funden. Die Regelsätze liegen mittlerweile um ca.
36% unter dem in SGB II und SGB XII festgesetzten
Existenzminimum. Die Bundesregierung hat diesen
niedrigen Leistungssatz damit gerechtfertigt, dass die
Anspruchsberechtigten aufgrund ihrer unklaren
Aufenthaltsperspektive keinen sozialen Integrati-
onsbedarf hätten. Seinerzeit sollte das Leistungs-
recht abstellen auf die Bedürfnisse eines in der Regel
nur kurzen, vorübergehenden Aufenthalts, be-
schränkt auf die Dauer der Durchführung des Asyl-
verfahrens bzw. einer kurzen Duldungsfrist. Perso-
nen, die ein „verfestigtes Bleiberecht“ haben waren
explizit ausgenommen

6 Die im Zuge der Novellierung des Asylbewerberleistungs-
gesetzes 1997 mit dem gleichrangigen Arbeitsmarkt-zugang
begründete erhöhte Vorbezugszeit auf 48 Monate ist schon
allein deshalb sachfremd, da es für den gleichrangigen Ar-
beitsmarktzugang nicht auf eine Vorbezugszeit, sondern auf
den Einreisezeitpunkt ankommt. Damit werden de facto oft
nicht gleichzeitig während des grundsätzlichen Arbeitsver-
botes oder nachrangigen Arbeitsmarktzugangs Leistungen
nach Asylbewerberleistungsgesetz bezogen. Vielmehr un-
terbricht die eigen-ständige Lebensunterhaltssicherung in-
nerhalb der ersten vier Jahre den Bezug von Leistungen
nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz, die im Falle von
Arbeitslosigkeit angehängt werden.

(Bundestagsdrucksache 14/4451)
7
. In der Gesetzes-

begründung von 1993 wurde eine Einschränkung für
einen Zeitraum von zwölf Monaten als verhältnis-
mäßig angesehen. Es ist daher nicht nachvollziehbar,
warum diese Verhältnismäßigkeit sich heute auf 48
Monate erstrecken soll. Die durchschnittliche Be-
zugsdauer von Leistungen nach dem AsylblG beträgt
mittlerweile ca. drei Jahre und betroffen sind nicht
nur Personen während der Dauer des Asylverfah-
rens, sondern auch Personen mit einer Aufenthalts-
erlaubnis aus humanitären Gründen.

Darüber hinaus sind die ursprünglichen Gründe für
die Einführung des AsylbLG entfallen. Die Einfüh-
rung des Asylbewerberleistungsgesetzes im Zuge des
Asylkompromisses 1993 wurde durch die hohe Zahl
von Asylsuchenden begründet und dem Bedarf, hier
angebliche leistungsrechtliche Anreize für die Ein-
reise nach Deutschland zu minimieren. Die Zahl der
Asylanträge ist gegenüber 1993 um ca. 95% gesun-
ken, wodurch dieses Argument nicht mehr aufrecht
erhalten werden kann.

Für die Einführung des AsylbLG war jedoch nicht
nur die Zahl der Asylantragsteller legitimierend,
sondern auch, dass in etwa 95% aller Asylanträge
keine Asylberechtigung anerkannt wurde. Daraus
wurde der Schluss gezogen, dass es der leistungs-
rechtlich typische Regelfall sei, „dass dieser Perso-
nenkreis keinen ausländerrechtlichen Grund für ei-
nen Aufenthalt in Deutschland besitzt“ (Bundes-
tagsdrucksache 12/4451, S.7). Für Personen mit
rechtmäßigen Aufenthaltstiteln zum Beispiel nach §
25 Abs. 5 ist evident nicht zutreffend, dass sie kei-
nen ausländerrechtlichen Grund für ihren Aufent-
halt hätten. Auch die Entwicklung der Anerken-
nungspraxis bzw. der Schutzquote sprechen gegen
die oben genannte These: Die Ablehnungen von
Asylanträgen beruhte damals vor allem auf der rest-
riktiven Anerkennungspraxis und der unzureichen-
den Umsetzung der Genfer Flüchtlingskonvention.
In den letzten Jahren lag die Gesamtschutzquote bei
über einem Drittel der Antragsteller Darüber hinaus
zeigt sich in den Herkunftsländern der Bezieher von
Leistungen nach dem AsylbLG, dass diese Her-
kunftsländer sämtlich Regionen sind, in denen Men-
schenrechtsverletzungen stattfinden oder stattgefun-
den haben. Es ist daher anzunehmen, dass die meis-
ten dieser Personen aufgrund von Menschenrechts-
verletzungen nach Deutschland eingereist sind und
nicht wegen der Sozialleistungen.

7 „Bei den beiden in Absatz 2 Nr 1 und 2 genannten Perso-
nengruppen erfolgt also eine soziale Einbindung, die es
rechtfertigt, sie aus dem Anwendungsbereich dieses Geset-
zes herauszunehmen“ (Bundestagsdrucksache 14/4451, S.
7). In der Gesetzesbegründung der Fraktionen der
CDU/CSU und FDP in ihrem damaligen Antrag heißt es
„Dadurch können die Leistungen gegenüber der Sozialhilfe,
die vom Individualisierungsgrundsatz aus-geht und ein
existentiell gesichertes und sozial integriertes Leben der
Leistungsberechtigten ‚auf eigen Füßen‘ in der Bundesre-
publik Deutschland zum Ziel hat, vereinfacht und auf die
Bedürfnisse eines hier in aller Regel kur-zen, vorüberge-
henden Aufenthaltes abgestellt werden“ (Bundestagsdruck-
sache 14/4451, S. 5).
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Die BAGFW lehnt das AsylbLG insgesamt als Son-
derregelung außerhalb des SGB ab und hält es für
verfassungswidrig

8
. Das Existenzminimum aus ord-

nungspolitischen Interessen zu kürzen, mit dem Ziel
die Bereitschaft zur Rückkehr zu fördern bzw. einen
angeblichen Pull-Effekt zu verringern, wird von der
BAGFW abgelehnt. Diese Ablehnung schließt den in
§ 3 AsylbLG geforderten Vorrang der Sach- vor Geld-
leistungen, also das Sachleistungsprinzip ein.

Die folgende ausführlichere Befassung mit dem
Sachleistungsprinzip muss in diesem Gesamtzu-
sammenhang gesehen werden. Um die Wirkung des
Sachleistungsprinzips für die betroffenen Flüchtlin-
ge richtig einschätzen zu können, sind darüber hin-
aus weitere, sich aus dem AsylbLG ergebende Rest-
riktionen zu berücksichtigen.

Insbesondere trifft dies auf die medizinischen Leis-
tungen nach § 4 und die sonstigen Leistungen nach
§ 6 AsylblG sowie andere die Lebensbedingungen
der Flüchtlinge einschränkende Aspekte wie die Re-
sidenzpflicht und das Arbeitsverbot zu. In Kombina-
tion von Sachleistungsprinzip und Arbeitsverbot
werden Asylsuchende an sinn-voller und vor allem
sinnstiftender Beschäftigung gehindert. Entspre-
chend Ihrer Anfrage werden wir jedoch auf diese
Wechselwirkungen nicht näher eingehen.

Die unterschiedliche Anwendung des Sachleis-
tungsprinzips

Bevor die Kritik präzisiert wird, soll die Anwendung
des Sachleistungsprinzips nach den Erfahrungen der
Einrichtungen der in der BAGFW zusammenge-
schlossenen Verbände kurz beschrieben werden.
Verwiesen wird zudem auf die Antwort der Bundes-
regierung vom 10. November 2010 auf eine entspre-
chende Anfrage der Fraktion Die Linke

9
.

Die Regelleistungen (Grundleistungen nach § 3
AsylbLG und Analogleistungen nach § 2 AsylbLG)
werden in der Bundesrepublik insgesamt überwie-
gend als Sachleistungen gewährt, wobei die Geld-
leistungen vor allem auf die Leistungen analog SGB
XII nach § 2 AsylbLG zurückzuführen sind. Bei der
Anwendung des Sachleistungsprinzips gibt es je-
doch große Unterschiede zwischen den Bundeslän-
dern und Kommunen innerhalb der Bundesländer.
Teilweise ist dies in den Aufnahmegesetzen der ein-
zelnen Bundesländer festgelegt, teilweise sind die
Kommunen frei, zu entscheiden, inwiefern sie das
Sachleistungsprinzip anwenden. Dies hat zur Folge,
dass Personen in der gleichen aufenthaltsrechtlichen
Situation innerhalb Deutschlands einen völlig unter-
schiedlichen Zugang zu bestimmten Leistungen und
insbesondere der Form der Bewilligung (Sachleis-
tungen, Wertgutscheine oder Geldleistungen) haben.
Für die Betroffenen hängt es in hohem Maße davon
ab, in welche Kommune sie „verteilt“ werden. Dabei
handelt es sich um erhebliche Unterschiede, die aus
Sicht der BAGFW nicht vertretbar sind.

Im Wesentlichen – insofern dies aufgrund der gro-
ßen Unterschiede verallgemeiner-bar ist - stellt es
sich so dar, dass die Grundleistungen nach § 3

8 Stellungnahme der BAGFW v. 28.04.2009 zur Bundes-
tagsanhörung 4. Mai 2009 (BT-Dr. 16/10837)
9 Bundestagsdrucksache 17/3660, S.?

AsylblG als Sachleistungen plus 40,90 Euro in bar
(sog. Taschengeld) gewährt werden, die Leistungen
nach § 2 entsprechend SGB XII bis auf die Gemein-
schaftsunterkunft als Geldleistungen und die unab-
weisbaren Leistungen nach § 1a AsylbLG ausschließ-
lich als Sachleistung bzw. plus Halbierung des Ta-
schengelds auf 20,45 Euro monatlich.

Durchweg wird in den ersten drei Monaten des Auf-
enthalts in den Erstaufnahmeeinrichtungen das
Sachleistungsprinzip angewendet, zum großen Teil
aber auch wesentlich länger. Tendenziell ist zu be-
obachten, dass in den Kommunen eher Geld anstelle
von Sachleistungen angeboten wird. Dies hängt auch
damit zusammen, dass in den Kommunen häufiger
Leistungen analog SGB XII nach der Vorbezugszeit
entsprechend § 2 gewährt werden. Jedoch wird bei-
spielsweise in Bayern auch bei Analogleistungen in
rechtswidriger Weise das Sachleistungsprinzip an-
gewendet. Dass heißt, unabhängig von der Dauer des
Aufenthalts erhalten alle Personen nach § 1 AsylbLG
Sachleistungen. Auch bei der eigenständigen Le-
bensunterhaltssicherung wird die Erlaubnis zur pri-
vaten Wohnsitznahme nicht unbedingt erteilt. Wenn
doch, dann muss diese Person bei Arbeitslosigkeit
wieder in eine Gemeinschaftsunterkunft ziehen.
Auch in Mecklenburg-Vorpommern werden bei Ana-
logleistungen nur Sachleistungen gewährt, wenn der
Leistungsempfänger aus Sicht des Sachbearbeiters
„unwirtschaftlich“ mit Barmitteln umgeht (vgl. auch
Bundestagsdrucksache 17/3660, S. 35). Dagegen ist
es in Berlin möglich, schon vor Ablauf der ersten
drei Monate in eine Wohnung zu ziehen, insofern sie
kostengünstiger ist, und teilweise ist das Sachleis-
tungsprinzip auch für Empfänger nach § 1a AsylbLG
aufgehoben.

Vom Sachleistungsprinzip kann an einiger Orten nur
im Ausnahmefall abgewichen werden, z.B. wenn ei-
ne medizinische Indikation dies dringend erfordert.
Wenn die Gewährung von Sachleistungen nicht
möglich ist, wird geprüft, ob Wertgutscheine den
Zweck erfüllen. Teilweise werden Geldleistungen
nur gewährt. wenn die Versorgung mit Wertgut-
scheinen auch nicht möglich ist, Insofern Geld- statt
Sachleistungen gewährt werden, betrifft dies meist
nur Nahrungsmittel. Unterkunft, Bekleidung und
Hygieneartikel werden dann weiterhin als Sachleis-
tung oder in Form von Wertgutscheinen gewährt.

Teilweise wird Kleidung nur aus Kleiderkammern
gewährt, wobei die Auswahl entsprechend der Größe
der Kleiderkammer eingeschränkt ist und gebrauchte
Haushaltsgeräte nur leihweise.

Die schon reduzierten Leistungen sind für Personen,
die der Leistungseinschränkung nach §1a AsylbLG
unterliegen, weil die Gründe für ihre längere Auf-
enthaltsdauer in ihrer Verantwortungssphäre gese-
hen werden – „ein ihm selbst individuell anzulas-
tendes Verhalten muss nicht vorliegen“ (Bundes-
tagsdrucksache 17/3660, S. 14) – besonders proble-
matisch. Die Betroffenen verfügen oft über keine
Barmittel, um persönliche Bedürfnisse zu befriedi-
gen oder beispielsweise alte Schulden zu bezahlen
oder ähnliches, was sie in eine sehr schwierige Situ-
ation bringen kann.
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Kritik am Sachleistungsprinzip aus der Erfahrung
der Beratungspraxis

Die Kritik der BAGFW am Sachleistungsprinzip lässt
sich zusammenfassend wie folgt darstellen:

1. Die dauerhafte Anwendung des Sachleistungs-
prinzips ist mit der Würde des Menschen nicht ver-
einbar, es ist diskriminierend und integrationsfeind-
lich. Zudem sind Sachleistungen oft von minderer
Qualität und nicht auf die Bedürfnisse der Bezieher
abgestimmt.

2. Das Sachleistungsprinzip ist teuer und verwal-
tungsaufwändig.

1. Die dauerhafte Anwendung des Sachleistungs-
prinzips ist mit der Würde des Menschen nicht
vereinbar

Zur Würde des Menschen in Verbindung mit der
persönlichen Freiheit gehört die Selbstbestimmung.
Dies bezieht sich auch darauf, wie man wohnt, isst
und sich kleidet. Der Mensch definiert sich auch
durch die Form des Essens, Kleidens und Woh-nens
als Subjekt und schafft damit eine eigene Individua-
lität und Identität. Formen des Essens, Kleidens und
Wohnen sind Ausdruck von Zugehörigkeit oder
Ausschluss. Sie konstituieren einen wesentlichen
Teil von Gesellschaft und Kultur und sind nonverba-
le Kommunikationsmittel. Die dauerhafte Versor-
gung mit Sachleistungen beeinträchtigt die Lebens-
planung und das Selbstbestimmungsrecht von An-
spruchsberechtigten in erheblichem Maße. Das Sach-
leistungsprinzip verletzt die Würde von Menschen,
schränkt die persönliche Freiheit der Betroffenen
unverhältnismäßig ein und stellt damit aus Sicht der
Wohlfahrtsverbände einen Eingriff in elementare
Grundrechte dar.

Für Menschen, die aus eigener Kraft ihren Lebensun-
terhalts nicht sichern können oder nicht dürfen,
wird das notwendige Existenzminimum zur Verfü-
gung gestellt. Es ist für die Betroffenen dabei not-
wendig, ein Gesamtbudget, das statistisch berechnet
sein mag, entsprechend der persönlichen Bedürfnis-
se einteilen zu können – also die Verteilung von Mit-
teln für Wohnen, Essen, Kleidung und anderer exis-
tentiellen Bedürfnisse individuell zu bestimmen.
Dies wird durch das Sachleistungsprinzips außer
Kraft gesetzt wird.

Die Erfahrung in den Einrichtungen der in der
BAGFW zusammengeschlossenen Wohlfahrtsver-
bände ist: Die Gewährung gekürzter Leistungen ge-
mäß AsylbLG, ins-besondere die Gewährung von
Sachleistungen verschärft die ohnehin schwierige
psychosoziale Lage der Betroffenen.

Das Sachleistungsprinzip hat sich aufgrund seines
stigmatisierenden und den Sonderstatus der An-
spruchsberechtigten verfestigenden Charakters darü-
ber hinaus als integrationsfeindlich erwiesen. Es hat
zur Folge, dass die Betroffenen später als an-
erkannte Flüchtlinge oder als Bleibeberechtigte grö-
ßere Hürden bei der Integration überwinden müssen.

1.1 Die einzelnen Sachleistungen

Wenn auch die Umsetzung des Sachleistungsprin-
zips sehr unterschiedlich ist, gibt es zentrale Kritik-
punkte, die sich auf die Unterkunft, Es-

sen/Nahrungsmittel, Kleidung und Gesundheits-
bzw. Hygieneartikel beziehen.

Unterkunft

Das Zusammenwohnen unterschiedlichster Men-
schen in einem Wohnheim über ei-nen längeren
Zeitraum schränkt die persönliche Freiheit erheblich
ein. Eine Privat-sphäre ist meist nicht vorhanden.
Unterschiedlichste Formen der Alltags- und Lebens-
gestaltung treffen hier unvermittelt aufeinander und
führen zu sozialem Stress. Dieser Stress ist insbe-
sondere für Menschen mit psychischen Problemen
und Traumata unerträglich. Insbesondere Frauen
und Kinder sind von Belästigungen an-derer Be-
wohner betroffen. Viele Menschen teilen sich eine
Gemeinschaftsdusche und -toilette, die teilweise
nicht einmal abschließbar sind,.

Es gibt oft nur Gemeinschaftsküchen, die für eine in-
tensive Nutzung nicht geeignet sind. Aufgrund der
hohen Belegungszahl wurden teilweise Schäd-
lingsbekämpfungs-mittel versprüht, die zu Atem-
wegserkrankungen gerade bei Babys, Kleinkindern
und alten Menschen führen können. Die Räume sind
häufig sehr klein. Standards von ohnehin engen
sechs Quadratmetern pro Person gelten nicht über-
all. Mangels geeignetem Mobiliar fehlen in der Regel
Lernmöglichkeiten für Kinder. Es gibt oft nur einen
kleinen Tisch, an dem die ganze Familie ihre Mahl-
zeiten einnimmt, Hausaufgaben erledigt oder Babys
gewickelt werden müssen. Auch Stühle fehlen, so
dass regelmäßig die Betten als Sitzgelegenheit ge-
nutzt werden müssen, insbesondere, wenn Besuch
da ist.

Viele Gemeinschaftsunterkünfte weisen darüber
hinaus Baumängel und Schäden auf: Kaputte Wände
und Böden bergen Verletzungsgefahren. Teilweise
funktionieren die Heizungen nicht oder sind nicht
regulierbar, so dass es zu Erkrankungen kommt. Ge-
meinschaftsunterkünfte sind oft in Leichtbauweise
erbaut. Durch die fehlende Schalldämmung und die
starke Belegung haben sie einen hohen Lärmpegel.

Dagegen fehlen in den Gemeinschaftsunterkünften
häufig Sachleistungen, die der Gemeinschaft zugute
kämen: Es fehlen Gemeinschaftsräume, wo Begeg-
nung statt-finden, gemeinsam Deutsch gelernt oder
gespielt werden kann. Räume für gemein-same Ver-
anstaltungen und religiöse Praktiken sind nicht vor-
handen oder viel zu klein. Die Betreuung von Kin-
dern, wo sie in ihrem oft tristen Alltag Anregung er-
fahren können, ist – soweit vorhanden - beschränkt
auf wenige Stunden.

Verstärkt wird die Problematik der Unterkünfte da-
durch, dass diese häufig am Stadtrand oder voll-
kommen isoliert auf dem Land bzw. fernab des
Stadtgebiets liegen. Erledigungen wie zum Beispiel
Einkaufen oder Arztbesuche werden dadurch sehr
aufwändig oder durch fehlende Gelder für öffentli-
che Verkehrsmittel unmöglich. So bezahlt das Sozi-
alamt teilweise nur Fahrten zur Ausländerbehörde
(mit Vorlage der Einladung). Außer für Behörden-
gänge werden in der Regel keine Tickets bezahlt.

Verschärft werden die Probleme in den Gemein-
schaftsunterkünften häufig dadurch, dass aufgrund
der unzureichenden Kostensätze keine angemessene
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Sozialberatung in den Unterkünften gewährleistet
ist. In der Antwort der Liga Hessen auf die Anfrage
der BAGFW zur Evaluation des Sachleistungsprin-
zips im Asylbewerberleistungsgesetz vom 25. Okto-
ber 2010 heißt es:

„Insgesamt lässt sich sagen, dass die Finanzierung
(des Betriebs einer Gemeinschaftsunterkunft, An-
merkung der Verfasser) mit den jetzigen Tagessätzen
nicht ausreichend ist, um die Qualitätsstandards für
die Unterbringung mit sozialpädagogischer Beglei-
tung aufrecht zu erhalten. Würde die tägliche Arbeit
in der Unterkunft wegfallen, würde ein entschei-
dender Faktor der Begleitung fehlen und ebenso die
Kosten für alle anderen Bereiche ansteigen, da es
auch zu den Aufgaben der Sozialarbeiter gehört, für
die Ordnung und den reibungslosen Ablauf des Le-
bens in der Gemeinschaftsunterkunft Sorge zu tra-
gen“. Vermutlich wären die derzeit realen und vor
allem betriebswirtschaftlich beeinflussten Kosten ei-
ner Gemeinschaftsunterkunft deutlich höher, wenn
man angemessene sozialarbeiterische und -
betreuerische Standards einführen würde. Dadurch
entstehender Mehraufwand ließe sich jedoch auf
lange Sicht durch Einsparungen bei den Folgekosten
wieder auffangen.

Nahrungsmittel

Die Selbstbestimmung bezüglich des Essens ist ein
elementares Grundbedürfnis des Menschen. Dies be-
zieht sich auf die Auswahl der Nahrungsmittel, ihre
Zubereitung und die Zeit, wann Mahlzeiten einge-
nommen werden – es geht nicht allein um das Stil-
len von Hunger. Diese Freiheit über Monate und Jah-
re vorzuenthalten, ist unverhältnismäßig. Auch die
teilweise Berücksichtigung der zentralen religiösen
Vorschriften in der Zusammenstellung von Essens-
paketen schafft keine Abhilfe.

Zudem werden bei der Zusammenstellung der Es-
senspakete oftmals Unverträglich-keiten der Betrof-
fenen auf bestimmte Nahrungsmittel nicht beachtet
bzw. Alternati- ven werden nicht angeboten. Mitun-
ter führt auch das vorgegebene Sortiment zu Proble-
men: So wird des Öfteren auch für Muslime
Schweine- statt z.B. Lammfleisch geliefert. Die in der
Regel normierten Essenspakete werden somit den
vielfältigen kulturellen und individuellen Bedürf-
nissen der Empfänger häufig nicht gerecht.

Zudem sind bei den in Essenspaketen ausgegebenen
Lebensmitteln immer wieder mangelnde Qualität,
Frische und Vielfalt der gewährten Nahrungsmittel
festzustellen. Teilweise erhalten die Anspruchsbe-
rechtigten Nahrungsmittel, deren Verfallsdatum un-
mittelbar bevorsteht oder die bereits abgelaufen sind.
Aufgrund dieser Probleme kam es kürzlich sogar zu
Hungerstreiks in bayerischen Unterkünften.

10

10 5 Beispielhaft für viele andere steht an dieser Stelle fol-
gende aktuelle Darstellung aus Bayern: „250 Bewohnerin-
nen und Bewohner …erklärten am Montag, 22. November,
den unbefristeten Hungerstreik. Gleichzeitig haben 12 Be-
wohnerinnen des Lagers in … und 50 Bewohner des Lagers
… begonnen, die Annahme der Essenspakete zu boykottie-
ren; auch der am 9. November begonnene
Essenspaketeboykott in … wird fortgesetzt. Damit erreicht
der Protest in bayerischen Lagern ein Ausmaß wie seit

Kleidung

Kleidung wird oftmals nur mittels Kleiderkammern
oder durch Wertgutscheine zur Verfügung gestellt.
Auch hier gilt: Kleidung hat nicht nur die Funktion
des Bedeckens und Wärmens des Körpers, sondern
ist Ausdruck der Persönlichkeit. Personen, die Leis-
tungen nach dem AsylbLG erhalten, ist diese Frei-
heit jedoch vorenthalten.

Insbesondere Personen mit besonders großen bzw.
kleinen Kleidermaßen haben Schwierigkeiten, die
passende Kleidung zu finden. Mitunter erhalten die
Bezieher von Sachleistungen erst lange nach Winter-
eintritt wintertaugliche Kleidung, Teilweise sind die
angebotenen Kleider verschlissen oder dreckig.

Gesundheits- und Körperpflege

Sogenannte Hygienepakete werden meist mit dem
gleichen Deodorant, Duschgel, Shampoo etc. be-
stückt. Der Bedarf nach diesen Mitteln ist jedoch
höchst individuell, zum Beispiel je nachdem ob die
konkrete Person sprödes oder fettiges Haar hat. Auch
Binden und Windeln werden teilweise, zum Beispiel
in Bayern, nicht nach Bedarf, sondern nach vorgege-
benen Stückzahlen ausgegeben. Cremes zum Bei-
spiel zur Rehabilitation spröder und gerissener Haut
bei Kälte im Winter sind in der Regel nicht vorgese-
hen, Kosmetika zum Beispiel zur Behandlung oder
Abdeckung unreiner Haut ebenso wenig. Damit wird
teilweise das Schamgefühl der Betroffenen verletzt.
Auch Gesundheitsartikel, die nicht entsprechend §4
AsylblG der Behandlung einer akuten und schmerz-
haften Krankheit dienen, werden nicht gewährt, zum
Beispiel rezeptfreie Medikamente zur Behandlung
von Erkältungskrankheiten.

Weitere Sachleistungen

Für Schulmaterialien werden teilweise einmalig
Gutscheine zum Beispiel in Höhe von 40 Euro (Bay-
ern) ausgegeben, die den Bedarf jedoch nicht de-

mindestens 10 Jahren nicht mehr. Die Forderungen der
Flüchtlinge: Geld statt Essenspaketen; Privatsphäre, Hygie-
ne und menschenwürdiges Wohnen: Wohnungen statt
Flüchtlingslager; bessere medizinische Versorgung und
psychologische Unterstützung; Abschaffung der Resi-
denzpflicht; Zugang zu Deutschkursen und Bildungsange-
boten; das Recht, zu arbeiten. Überall brennen den protes-
tierenden Flüchtlingen ähnliche Probleme auf den Nägeln:
Zwangsunterbringung in extremer Enge, mit 4 bis 8 Perso-
nen auf einem Zimmer, unter krankmachenden Bedingun-
gen. Versorgung mit minderwertigen Es-senspaketen, die
erwachsenen Menschen die Selbstbestimmung über eigene
Ernährung und eigene Ausgaben verwehrt. Die fortbeste-
hende Beschränkung der Bewegungsfreiheit durch Resi-
denzpflicht. Skandalös schlechte medizinische Versorgung,
bei der häufig Krankenscheine für notwendige Behandlun-
gen und Medikamente ver-weigert werden. Dass Menschen,
die gerne ihr eigenes Geld verdienen würden, bei der Su-
che nach Arbeit und Ausbildung blockiert werden. Dass es
für Flüchtlinge viel zu wenig Sprachkurs- und Bildungsan-
gebote gibt. Und nicht zuletzt der respektlose und erniedri-
gende Umgangston vieler BehördenmitarbeiterInnen und
Lagerleitungen. Während … für den besonders schlechten
Zustand der Lagergebäude berüchtigt ist, kommt in den
kleinen Ort-schaften die Isolation in der ländlichen Abge-
schiedenheit als besondere Härte für die Flüchtlinge hin-
zu“.
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cken. Damit können nicht die notwendigen Unter-
richtsmaterialien besorgt werden, wodurch Kinder
an der Mitarbeit im Schulunterricht gehindert wer-
den. Gerade Kinder, die die deutsche Sprache lernen
wollen, brauchen Wörterbücher, die auch im Zuge
von der mancherorts noch vorhandenen Lernmittel-
freiheit nicht übernommen werden. Ein Schulranzen
ist in dem Betrag nicht vorgesehen, sodass die Kin-
der mit Plastiktüten zur Schule gehen.

Die zum Teil nur leihweise zur Verfügung gestellten
gebrauchten elektrischen Haushaltsgeräte entspre-
chen oft nicht mehr den Sicherheitsstandards und
stellen eine Unfallquelle dar. Gebrauchte Küchenge-
genstände sind zum Teil nicht mehr zu reini-gen
und können Krankheiten hervorrufen.

1.2 Die Sachleistungen in Kombination mit anderen
Leistungen nach AsylblG

Neben den Sachleistungen spielen für die Betroffe-
nen auch andere Leistungen im Kontext mit dem
Sachleistungsbezug eine Rolle. Auf diese wird im
Folgenden eingegangen:

Leistungen in Form von Warengutscheinen

Neben den Sachleistungen sind auch Warengut-
scheine aus folgenden Gründen als problematisch
anzusehen: Sie können häufig nur in bestimmten
Geschäften im jeweiligen Landkreis eingelöst wer-
den. Sie sind zeitlich und inhaltlich festgelegt (ein-
zulösen bis ..., Warengutscheine für z.B. Herrenbe-
kleidung, Unterwäsche, Socken, Schuhe). Sie erfor-
dern zwingend einen passgenauen Einkauf, da
Rückgeld meist nur bis höchstens 10% des Waren-
gutscheinwertes erstattet wird. Insgesamt wird das
Einlösen von Wertgutscheinen von vielen Betroffe-
nen als diskriminierend empfunden. So kommt es
vor, dass für Kleidungsstücke, die rabattiert waren,
der ursprüngliche Preis berechnet wurde. Zudem
gibt es für benötigte Bekleidung vorgegebene, teil-
weise nicht marktgerechte Preise: Oftmals ist der
vorgegebene Satz für Leistungen zu niedrig, so dass
es kaum möglich ist, das Kleidungsstück oder einen
anderen Gegenstand für den vorgesehenen Preis zu
finden.

Die Problematik der Wertgutscheine lässt sich auch
an einem Beispiel aus Hessen verdeutlichen: „Inner-
halb eines Umkreises von einem Kilometer um die
Wohnung von Frau A. gibt es lediglich zwei Super-
märkte: der nächstgelegene (…) weigert sich, die Wa-
rengutscheine des Hochtaunuskreises anzunehmen;
der andere Supermarkt ist ein teurer Markt, der von
seinem Preisniveau für Frau A. für ihre Einkäufe
nicht in Frage kommt. Sie muss daher sämtliche
Einkäufe für sich und ihre fünfjährige Toch-ter von
weiter entfernt liegenden Supermärkten nach Hause
holen, ohne Geld für Fahrtkosten gewährt zu be-
kommen und zur Verfügung zu haben“.

Sachleistungen im Verhältnis zu Sonstigen Leistun-
gen nach § 6 AsylbLG

Der Regelsatz und damit der Gegenwert der Sachleis-
tungen sind auf ein Minimum beschränkt, besondere
Bedarfe sind nicht vorgesehen. Weitere erforderliche
oder unerlässliche Leistungen können über § 6
AsylblG gewährt werden. In der Gesetzesbegründung

hieß es: „Diese leistungsrechtliche Auffangvorschrift
ist notwendig, weil die voranstehenden Regelungen
– insbesondere § 2 [jetzt §3, Anm.d.A.] – Pauschal-
leistungen auf niedrigem Niveau vorsehen, die auf
den typischen Regelfall ab-gestellt sind“ (vgl. Bun-
destagsdrucksache 12/4451, S.10). Sie können „ins-
besondere gewährt werden, wenn sie im Einzelfall
zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Ge-
sundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Be-
dürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung
einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht er-
forderlich sind“. In der Statistik zum Asylbewerber-
leistungsgesetz (siehe Bundesamt für Statistik Fach-
serie 13 Reihe 7) wird ersichtlich, dass die Aufwen-
dungen sehr gering sind (nur etwas mehr als 2% der
Gesamtleistungen), sodass viele Kosten, die insbe-
sondere für die besonderen Bedürfnisse von Kindern
entstehen, nicht abgedeckt sind. Zudem ist auch hier
die behördliche Praxis laut Aussage der Bundesre-
gierung (Bundestagsdrucksache 17/3660, S.13) sehr
unterschiedlich. Jedoch betrifft ein beträchtlicher
Anteil dieser Summe wohl die erforderlichen Maß-
nahmen zur Umsetzung der Mitwirkungspflicht
(zum Beispiel Gebühren für Ausweispapiere), wo-
durch der Rahmen für kinderspezifische und ge-
sundheitliche Maßnahmen weiter reduziert ist. Dies
ent-spricht auch den Rückmeldungen aus der Bera-
tungspraxis, wonach besondere Leistungen nur im
äußersten Ausnahmefall gewährt werden. Dadurch
werden Kindern, die Leistungen des AsylblG bezie-
hen müssen, de facto Rechte, die sich aus der UN-
Kinderrechtskonvention ergeben, vorenthalten. Das
Recht auf freie Entwicklung ihrer Persönlichkeit
wird dadurch vereitelt.

Taschengeld

Sämtliche Leistungen, die nicht nach § 3 oder § 6
AsylblG gewährt werden, müssen von dem Taschen-
geld in Höhe von 40,90 Euro finanziert werden. Da-
bei geht es meist nicht um „persönliche Bedürfnis-
se“, für die das Taschengeld vorgesehen ist, sondern
um Ausgaben, die der Verwirklichung von Rechten
dienen, insbesondere, wenn es um gesundheitliche
oder kindspezifische Erfordernisse geht. Auch wird
das Taschengeld zur Rechtsdurchsetzung aufgewen-
det. Nach deutschem Recht muss prinzipiell jeder
Zugang zu Gerichten haben. In der Praxis trifft dies
aber für Personen mit Leistungen nach AsylbLG
kaum zu: So muss zur Durchsetzung von Rechten oft
ein Rechtsanwalt beauftragt werden, dessen Gebüh-
ren meist über dem Jahresbudget des Taschengeldes
liegt. Der gerichtliche Erfolg insbesondere in Ab-
schiebungshaftsachen zeigt, dass dies oftmals eine
notwendige Investition ist, da die Betroffenen ohne
Rechtsanwalt ihr Recht nicht hätten durchsetzen
können. Dennoch können Rechte oft nicht verwirk-
licht, weil sie auch mit dem Taschengeld alleine
nicht finanziert werden können und Prozesskosten-
hilfe häufig nicht gewährt wird.

Selbst wenn das Taschengeld nicht für die Verwirk-
lichung von Rechten genutzt wer-den muss, ist es
keineswegs ausreichend, um ein Mindestmaß der
Befriedigung persönlicher Bedürfnisse sicherzustel-
len.
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1. Das Sachleistungsprinzip ist teuer und verwal-
tungsaufwändig

Begründet wurde die Einführung des AsylblG und
des Sachleistungsprinzips mit einer angesichts der
großen Zahl von Asylsuchenden als erforderlich ge-
haltener Reduzierung von Kosten. In der Gesetzesbe-
gründung (Bundestagsdrucksache 12/4451) wurden
damals Einsparungen in Höhe von 1,4 Milliarden
DM erwartet. Doch schon der Bericht des Haushalts-
ausschusses des Deutschen Bundestages 1993 ging
von lediglich 400 Millionen DM Einsparpotential
aus (Bundestagsdrucksache 12/5009). Seitdem haben
die Ausgaben erheblich abgenommen. Im Jahr 2009
lagen sie laut Statistischem Bundesamt erstmals un-
ter einer Milliarde €.

Die Kosten des Sachleistungsprinzips zu beziffern,
führt zu unterschiedlichen Einschätzungen zivilge-
sellschaftlicher und staatlicher Akteure

11
. Jedoch er-

klärt auch die Bundesregierung, „dass die Kosten für
die Grundleistungen je Leistungsempfänger nach
dem AsylbLG in einigen Bundesländern mit hohen
Sachleistungsquoten relativ hoch sind“ (Bundes-
tagsdrucksache 17/3660, S. 27) . Dies wird auch aus
der Asylbewerberleistungsstatistik des Statistischen
Bundesamts ersichtlich.

12

Zahlreiche Städte und Landkreise sind aus diesem
Grund nach und nach dazu über-gegangen, Geldleis-
tungen anstelle von Sachleistungen zu gewähren.
Beispielhaft sei hier die Stadt Münster genannt. Dort
wurde die Ausgabe von Gutscheinen 2007 ab-
geschafft, nachdem eine Unternehmensberatungs-
firma der Stadt vorgerechnet hatte, dass damit jähr-
lich ein fünfstelliger Betrag in der Verwaltung ge-
spart werden könnte.

Angesichts der direkten materiellen und immateriel-
len Kosten und der Folgekosten ist das Sachleis-
tungsprinzip aus Sicht der BAGFW auch aus Kos-
tengründen als nicht verhältnismäßig anzusehen.

Trotz der Erweiterung des leistungsberechtigten Per-
sonenkreises hat die Zahl der leistungsberechtigten
Personen kontinuierlich abgenommen und sind die
Ausgaben entsprechend des Asylbewerberleistungs-
gesetzes gesunken. Von einer evidenten Einwande-
rung in Sozialsysteme dieses Personenkreises kann
daher nicht gesprochen werden.

Abschließende Bewertung des Sachleistungsprin-
zips und Handlungsbedarf

11 6 Zu der Frage nach den Kosten der Unterbringung von

Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften kommt eine
Studie des Bayerischen Flüchtlingsrats zu dem Ergebnis,
dass bei 7.636 Flüchtlingen (Stand: November 2009) in

Bayern, die auf dem privaten Wohnungsmarkt unterge-
bracht werden können und somit nicht dem Sachleistungs-
prinzip unterliegen, ein jährliches Einsparvolumen von

2,83 Mio. € realistisch ist. Das Bayerische Staatsministeri-
um für Arbeit und Sozialordnung kommt im März diesen
Jahres auf eine Einsparung von 7,7 Mio. €/Jahr bei Auf-

rechterhaltung der Unterbringung in Gemeinschaftsunter-
künften.
12 Statistisches Bundesamt „Sozialleistungen – Leistungen

an Asylbewerber“ Fachserie 13 Reihe 7, 2008

Die Bundesregierung hat mittlerweile eingeräumt,
dass die Festsetzung der Leistungssätze im AsylbLG
nicht den Anforderungen des Urteils des Bundesver-
fassungsgerichts vom 9. Februar 2010 entspricht, mit
anderen Worten, dass das AsylbLG in seiner jetzigen
Fassung verfassungswidrig ist. Für das kommende
Jahr steht daher eine grundsätzliche Novellierung
an. Diese sollte sich nicht nur auf die Leistungshöhe
beziehen, sondern auch die anderen genannten As-
pekte wie die Bezugsdauer, den Kreis der Leistungs-
berechtigten und insbesondere das Sachleistungs-
prinzip in den Blick nehmen.

Aus Sicht der BAGFW verstößt die dauerhafte Ge-
währung von Sachleistungen ge-gen die Menschen-
würde und greift unverhältnismäßig in Grundrechte
ein. In dieser Stellungnahme wurde gezeigt, dass das
Sachleistungsprinzip die körperliche und psychi-
sche Gesundheit beeinträchtigt, das Selbstwert- und
teilweise Schamgefühl verletzt und die Ressourcen
und Fähigkeiten der Betroffenen verringert. Es be-
schränkt in hohem Maße insbesondere die Entwick-
lung der Persönlichkeit von Kin-dern. Es ist zudem
diskriminierend und integrationsfeindlich. Die Ver-
sorgung mit Sachleistungen ohne bzw. mit erheblich
eingeschränkter Wahlfreiheit entmündigt die Men-
schen und macht sie zu Objekten staatlichen Han-
delns.

Auch angesichts der direkten materiellen Kosten
und der Folgekosten ist das Sachleistungsprinzip
aus Sicht der BAGFW auch aus Kostengründen als
nicht verhältnismäßig anzusehen. In zahlreichen
Bundesländern wird deshalb bereits heute – auch
unter Hinweis auf die Kosten – teilweise vom Sach-
leistungsprinzip abgewichen.

Aus Sicht der BAGFW ist daher das Sachleistungs-
prinzip nicht nur deshalb abzulehnen, weil es eine
spätere Integration behindert und mit großer Wahr-
scheinlichkeit Folgekosten (durch Inanspruchnahme
notwendig gewordener sozialarbeiterischer und -
therapeutischer Angebote produziert, sondern auch,
weil es die Führung eines menschenwürdigen Le-
bens verhindert, diskriminierend ist und von sozia-
ler Teilhabe ausschließt.

Die BAGFW plädiert aus den oben genannten Grün-
den für eine bundesweite Gewährung von Geldleis-
tungen.


